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Senatsverwaltung für Bildung, 
Jugend und Familie 
 
 
 
 
 
 
 
 
Frau Abgeordnete Regina Kittler (Die Linke) 

über 

den Präsidenten des Abgeordnetenhauses von Berlin 

über Senatskanzlei - G Sen - 

 
 
 
A n t w o r t  
auf die Schriftliche Anfrage Nr. 18/26831  
vom 25. Februar 2021 
über Neubau eines Oberstufenzentrums für Sozialberufe in Biesdorf 
___________________________________________________________________ 
 
Im Namen des Senats von Berlin beantworte ich Ihre Schriftliche Anfrage wie folgt: 

1. Wie ist der aktuelle Stand zur Planung und Errichtung eines neuen Oberstufenzentrums am 
Standort Alt-Biesdorf? 

 
Zu 1.: Der Bedarf zur Bebauung des Grundstücks in Biesdorf als Schulgrundstück 
wird nach der Neuordnung der Ausbildung für die Pflegeberufe erneut geprüft.  
 

2. Welche finanziellen Mittel werden für den Neubau des Oberstufenzentrums bereitgestellt? 
 

Zu 2.: 
 
Die Planung der finanziellen Mittel muss an den aktuellen Planungsstand angepasst 
werden. Für den Neubau des Oberstufenzentrums Alt-Biesdorf sind in der 
Investitionsplanung des Landes Berlin bisher für das Jahr 2022 Mittel in Höhe von 
500.000 €, für das Jahr 2023 Mittel in Höhe von 2.500.000 € und für das Jahr 2024 
Mittel in Höhe von 3.000.000 € eingetragen. Zusätzlich ist bei ausreichender 
Planungsreife eine Förderung bspw. über die „Gemeinschaftaufgabe Verbesserung 
der regionalen Wirtschaftsstruktur“ (GRW) angestrebt.  
  



3. Welche Verfahrensschritte sind mit welcher Zeitschiene zur Errichtung des Oberstufenzentrums 
noch nötig?  

4. Wann geht das neue Oberstufenzentrum in Betrieb? 

 
Zu 3. und 4.: 
 
Vor dem Hintergrund des aktuellen Planungsstandes können die weiteren 
Verfahrensschritte noch nicht unter Zugrundelegung einer Zeitschiene benannt 
werden.  
 
 
Berlin, den 9. März 2021 
 
In Vertretung  
Beate Stoffers 
Senatsverwaltung für Bildung,  
Jugend und Familie 
 


